
BIL Pension Pro
Selbstständige und Freiberufler: Lassen Sie sich durch 

Ihre gesetzliche Rente nicht Ihren Ruhestand verderben

Sie vor allem



Erhalten Sie sich Ihren heutigen Lebensstandard  
im Ruhestand – das ist möglich!

Sie machen sich zu Recht Gedanken über Ihre künftige Rente. Seit dem 1. Januar 2019 haben Sie eine neue Möglichkeit, sich Ihre Kaufkraft  
zu erhalten. Das System der zusätzlichen Altersvorsorge steht nun auch Selbstständigen und Freiberuflern offen!1

Diese einzigartige Gelegenheit, Ihren Ruhestand gut vorzubereiten, sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

BIL Pension Pro, eine auf Ihre aktuellen 
und künftigen Bedürfnisse zugeschnittene 
Lösung in Zusammenarbeit  
mit AXA Luxemburg und Foyer

BIL Pension Pro

1 Wenn Sie nicht gebietsansässiger Steuerpflichtiger sind, setzen Sie sich für weitere Einzelheiten bitte mit Ihrem Kundenbetreuer in Verbindung.

Ihre derzeitigen 
beruflichen Einkommen

Ihre gesetzliche 
Rente

Ihre Rente mit 
Zusatzrente

SICHERN SIE SICH NUN  
EINE ZUSATZRENTE MIT BIL PENSION PRO



Aufstockung  
Ihrer Rente

Maximale  
Flexibilität

Absicherung  
Ihrer Familie

Steuerersparnisse  
in Luxemburg

Lucas entscheidet sich, 
15 Jahre lang eine 
Prämie von 10.000 
Euro in BIL Pension Pro 
einzuzahlen.

Entdecken Sie ganz 
konkret, wie Sie Ihre 
Rente aufbessern können.

Nehmen wir das 
Beispiel von Lucas.

Lucas ist selbstständig und 
wünscht sich eine großzügige 
Rente, mit der er seinen 
Lebensstil halten und seine 
Projekte weiter betreiben kann.

Steuervorteile  
in Luxemburg

Völlig sorgenfrei  
im RuhestandEin  

maßgeschneidertes 
Angebot

  Garantierter Zinssatz:  
Das Kapital ist geschützt  
und garantiert.

Er hat die Wahl zwischen zwei 
Anlageprodukten oder einer 
Kombination aus beiden:

  Investmentfonds:  
Das Kapital schwankt  
mit der Entwicklung  
der Finanzmärkte.

Er kann sich zudem für zusätzliche 
Garantien entscheiden, durch  
die seine Familie abgesichert wird.

Besteuerung bei Vertragsabschluss
Auf diese 10.000 Euro zahlt er jedes 
Jahr eine Abgeltungssteuer in Höhe 
von 20 % und eine Vergütungsabgabe 
(taxe rémunératoire) in Höhe von 0,9 %, 
woraus sich eine jährliche Zahlung 
von insgesamt 12.090 Euro ergibt.

Ein bedeutendes Kapital 
Bis zum Renteneintritt hat Lucas ein 
erhebliches Kapital gebildet und kann 
völlig sorgenfrei davon profitieren.

Keine Besteuerung  
bei Vertragsende 
Auf dieses Kapital zahlt er keine Steuern 
mit Ausnahme des Sozialbeitrags 
(contribution dépendance) in Höhe 
von 1,4 % für in Luxemburg ansässige 
Personen.

Lassen Sie uns 
bei einem Treffen 
gemeinsam Ihre 
Annehmlichkeiten  
von morgen gestalten.
T. 4590-5000

•  Eine unverzichtbare 
Lösung, um Ihren heutigen 
Lebensstandard im Ruhestand 
zu halten.

•  Eine wichtige Ergänzung, 
damit Sie Ihren neuen 
Lebensabschnitt völlig gelassen 
angehen können.

•  Die Wahl zwischen zwei 
Anlageprodukten (garantierter 
Zins oder Investmentfonds) mit 
der Möglichkeit, Ihre Prämie auf 
beides zu verteilen. Anlagen in 
Fonds sind mit dem Risiko eines 
Kapitalverlusts verbunden.

•  Die Laufzeit des Vertrages kann 
im Alter von 60 bis 75 Jahren 
enden.

•  Die Zahlung der Prämie kann 
einmalig oder in mehreren 
Teilbeträgen über das Jahr 
erfolgen.

•  Optional besteht die 
Möglichkeit zusätzlicher 
Deckungen in Form einer 
Todesfall-, Invalidität- oder 
Unfallversicherung zur 
Absicherung Ihrer Familie.

•  Ein Steuerfreibetrag von bis zu 
20 % des Jahreseinkommens.

•  Besteuerung der Prämie: 
Abgeltungssteuer von 20 %  
+ Vergütungsabgabe von 0,9 % 
bei Zahlung der Prämie.

•  Bei Fälligkeit ein steuerfreies 
Kapital (außer Sozialbeitrag 
von 1,4 %).

Ihre Vorteile

Steuervorteil 
Im Gegenzug macht er seine 
Prämie von 10.000 Euro bei seiner 
Steuererklärung als Sonderausgaben 
geltend. Über die gesamte  
Laufzeit profitiert er potenziell  
von einer Steuerersparnis  
von 68.670 Euro 2. Die Steuervorteile 
hängen von der individuellen Situation 
jedes Steuerpflichtigen ab und können 
nachträglich geändert werden.

2 Dieses Beispiel basiert auf der höchsten 
Besteuerungsstufe der Klasse 1  
(Jahreseinkommen von über 200.000 Euro)  
und schließt den Beitrag zum 
Beschäftigungsfonds (45,78 %) ein.



Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
contact@bil.com • www.bil.com

Dieses Dokument wurde von der Banque Internationale à Luxembourg SA 
(die „ Bank ”) auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Daten und von ihr 
als zuverlässig eingestuften Informationen erstellt (ohne Überprüfung). 
Diese Informationen können von Dritten stammen. Weder die Bank noch 
ihre Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, 
Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferanten haften für die 
in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Einschätzungen sowie deren 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit. Sofern nicht anders angegeben, 
gilt dieses Dokument nur zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen und Einschätzungen können sich ohne 
Vorankündigung ändern, und die Bank ist nicht verpflichtet, dieses Dokument bei 
Verfügbarkeit neuer Daten, dem Eintreten neuer Ereignisse und/oder sonstigen 
Entwicklungen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich zu 
Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche, steuerliche, buchhalterische, 
finanzielle oder Anlageberatung noch eine Empfehlung, eine Ergebnisgarantie,  
ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf der in ihm aufgeführten 
Produkte und Dienstleistungen oder eine Aufforderung zur Tätigung einer 
bestimmten Anlage dar. Jede Information in Bezug auf die Besteuerung wird im 
Finanzinformationsblatt der Produkte näher ausgeführt. Weitere Auskünfte über 
die Tarife erhalten Sie bei Ihrem Kundenbetreuer. Die Anlageziele, die Finanzlage 
oder der besondere Bedarf eines bestimmten Anlegers finden in diesem Dokument 
keinerlei Berücksichtigung. Die Beurteilung, ob die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen für seine Finanzlage sowie seinen Bedarf und seine Ziele geeignet 
sind, beziehungsweise die Hinzuziehung eines unabhängigen Beraters vor einer 
Anlageentscheidung auf Grundlage dieser Informationen obliegen dem Anleger 
selbst. Weder die Bank noch ihre Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, 
verbundenen Unternehmen, Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder 
Lieferanten haften in irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar für eine vom 
Nutzer dieses Dokuments auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen 
getroffene Anlageentscheidung oder für Verluste oder Schäden (mittelbare oder 
unmittelbare, spezielle oder Folgeschäden), die sich aus der Nutzung dieses 
Dokuments oder seines Inhalts ergeben (einschließlich sämtlicher von Dritten 
bereitgestellter Informationen). Vor einer Anlageentscheidung muss der Anleger 
die Bedingungen und Bestimmungen, die in der jeweiligen Dokumentation 
der einzelnen Produkte oder Dienstleistungen beschrieben sind, aufmerksam 
lesen. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen 
sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar und können hinsichtlich 
bestimmter Personen oder Länder bestimmten Einschränkungen unterliegen. 
Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bank 
weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verteilt, geändert oder mit einem 
öffentlichen oder gewerblichen Zweck verbunden oder dafür genutzt werden.  
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen 
dazu bestimmt, an natürliche oder juristische Personen eines Rechtsraums oder 
eines Landes verteilt oder von diesen genutzt zu werden, in dem eine solche 
Verteilung oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Vorschriften verstoßen würde.
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